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Einleitung

Eine Interessenkollision kann Rechtsanwälten im Berufsalltag ständig be-
gegnen. Es handelt sich hierbei um eine latente, allgegenwärtige Gefahr. Zum 
einen ist die Vertretung widerstreitender Interessen im Berufsrecht nach § 43a 
Abs. 4 BRAO verboten, zum anderen kann ein solcher Fall der Interessenkol-
lision sogar als sogenannter Parteiverrat nach § 356 Abs. 1 StGB strafbar sein. 
Folglich muss der Rechtsanwalt mit dieser Situation umgehen können, um 
sich standes- und vor allem strafrechtlich korrekt zu verhalten. Häufig liegt 
die Schwierigkeit bereits darin, eine Interessenkollision überhaupt als solche 
zu erkennen, womit es sich oftmals um ein Risiko unsichtbarer Art handelt.

Den Tatbestand des Parteiverrats nach § 356 Abs. 1 StGB erfüllt der An-
walt, wenn er vorsätzlich in einer ihm anvertrauten Angelegenheit beiden 
Parteien in derselben Rechtssache pflichtwidrig durch Rat oder Beistand 
dient. Das Gesetz sieht im Strafmaß eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren vor.

Handelt der Anwalt im Einverständnis mit der Gegenpartei zum Nachteil 
seiner Partei liegt ein sogenannter schwerer Parteiverrat nach § 356 Abs. 2 
StGB vor. Dem Anwalt droht dann sogar Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren.

In der strafgerichtlichen Praxis sind Fälle des Parteiverrats selten und es 
erscheint, als wäre der Tatbestand nur von geringer Relevanz. Die polizeiliche 
Kriminalstatistik wies bundesweit im Jahr 2020 84 Fälle, im Jahr 2021 
100 Fälle, im Jahr 2022 nur 80 Fälle und im Jahr 2023 lediglich 76 Fälle auf.1

Gleichwohl ist die praktische Bedeutung für die Anwaltschaft aufgrund der 
mitunter drohenden existenziellen Folgen erheblich. 

Die strafrechtlichen Folgen liegen auf der Hand – mit einem Ermittlungs-
verfahren und Hauptverfahren sind stets psychische und physische Belastun-
gen verbunden, im schlimmsten Fall gefolgt von einer Verurteilung.

In weiterer Hinsicht kann eine Verurteilung wegen Parteiverrats zu einer 
berufsrechtlichen Ahndung führen. Diese kann von einer milden Verwarnung, 
einer Geldbuße bis zu 50.000 € sowie einem befristeten Tätigkeitsverbot, bis 

1  Bundeskriminalamt, PKS 2020, T01 Grundtabelle; Bundeskriminalamt, PKS 2021, 
T01 Grundtabelle; Bundeskriminalamt, PKS 2022, T01 Grundtabelle; Bundeskriminal­
amt, PKS 2023, T01 Grundtabelle.
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hin zu einem Ausschluss aus der Rechtsanwaltschaft reichen, § 114 Abs. 1 
Nr. 1 – 5 BRAO.

Bei einer Verurteilung wegen schweren Parteiverrats nach § 356 Abs. 2 
StGB liegt aufgrund der Mindeststrafe von einem Jahr sogar ein Verbrechen 
vor, § 12 Abs. 1 StGB, womit der Rechtsanwalt durch die Verurteilung die 
Fähigkeit zur Amts- und Wählbarkeit verliert, § 45 Abs. 1 StGB. Infolgedes-
sen ist die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft von der Rechtsanwaltskammer 
zu widerrufen, § 14 Abs. 2 Nr. 2 BRAO. Es besteht insoweit kein Ermessen.

In Anbetracht dessen überrascht die tatbestandliche Unschärfe des § 356 
StGB. In der Rechtsprechung und Literatur offenbart sich die Auslegung fast 
aller Tatbestandsmerkmale als uneinheitlich und schwankend. So lassen sich 
in den meisten Problemkreisen des Parteiverrats erhebliche Widersprüchlich-
keiten und Unklarheiten entdecken. Obwohl die Strafvorschrift nunmehr be-
reits über einen Zeitraum von 150 Jahren beinahe unverändert besteht, ist es 
der Rechtsprechung und Literatur insoweit nicht gelungen, einheitliche 
Grundsätze zur Auslegung vorzugeben. Viele höchstgerichtliche Judikate be-
handeln die zugrundeliegenden Probleme lediglich symptomatisch und stellen 
in ihren Ausführungen häufig lediglich auf den jeweiligen Einzelfall ab. 

Dies offenbart sich insbesondere bei der wichtigsten Frage für das Vor
liegen des strafrechtlichen Tatbestands des Parteiverrats nach § 356 Abs. 1 
StGB – nämlich der Bestimmung der Interessenlage im Rahmen des Tatbe-
standsmerkmals der Pflichtwidrigkeit. Seitdem die Strafvorschrift besteht, 
herrscht Streit in der Literatur und Rechtsprechung darüber, wie die Interessen 
der Parteien nunmehr zu bestimmen sind. Selbst innerhalb der höchstgericht-
lichen Rechtsprechung lässt sich keine einheitliche Antwort auf diese elemen-
tare Frage finden. Gerade in der jüngeren Vergangenheit fallen in dieser Hin-
sicht völlig unangekündigte Rechtsprechungsänderungen und Kehrtwenden 
der verschiedenen Senate des BGH auf, die das schwankende Bild der Recht-
sprechung komplettieren.

Auch die Auslegung anderer Tatbestandsmerkmale gestaltet sich bislang in 
nebulöser Art und Weise. Zu nennen sind hier allen voran die Tatbestands-
merkmale „derselben Rechtssache“ sowie der „Partei“, welche im Wege von 
Verschleifungen mit dem Tatbestandsmerkmal der „Pflichtwidrigkeit“ zuneh-
mend von ihrem eigentlichen Sinngehalt entfremdet werden.

Diese gegenwärtig bei der Auslegung des strafrechtlichen Parteiverrats be-
stehende Unklarheit ist nicht nur unbefriedigend, sondern aufgrund der hier-
aus für alle Rechtsanwender folgenden Rechtsunsicherheit auch keinesfalls 
wünschenswert. Gerade für die Anwaltschaft erscheint diese Rechtsunsicher-
heit bei Betrachtung der mitunter drohenden gravierenden Folgen kaum zu-
mutbar.
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Erstaunlich ist insoweit, dass der Gesetzgeber eine Änderung des straf-
rechtlichen Tatbestands des Parteiverrats weder diskutiert noch beabsichtigt, 
obwohl eine rechtssichere Bewertung vieler Konstellationen aktuell nicht 
möglich ist.

Die Ursache dieser Unwägbarkeiten und Rechtsunsicherheiten liegt vor al-
lem darin begründet, dass bis heute weitestgehend unklar ist, welches Rechts-
gut tatsächlich vom Parteiverrat geschützt wird.

Das Dissertationsvorhaben will an diesem Punkt ansetzen und einen neuen 
Ansatz zur Rechtsgutsbestimmung des Parteiverrats hervorbringen. Auf dieser 
Basis sollen sodann die einzelnen Tatbestandsmerkmale ausgelegt werden und 
eine widerspruchsfreie, in sich geschlossene und letztlich rechtssichere Be-
wertung des Tatbestands ermöglicht werden.

Da für die Anwaltschaft neben die strafrechtliche Gefahr des Parteiverrats 
auch noch die des berufsrechtlichen Verbots der Vertretung widerstreitender 
Interessen nach § 43a Abs. 4 BRAO tritt, soll ein Vergleich vorliegende Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede darstellen und insbesondere auf Änderungen 
durch die BRAO-Reform eingehen.

Anschließend sollen Befreiungsmöglichkeiten für die Anwaltschaft analy-
siert werden, welche aufgrund der gegenwärtig bestehenden Rechtsunsicher-
heit an Bedeutung für die Anwaltschaft gewinnen. Anhand des eigenen Ansat-
zes soll erörtert werden, inwiefern sie zu einer Straflosigkeit führen können.

Auch bezüglich der Befreiungen soll ein klärender Vergleich zum Berufs-
recht erfolgen.

Abschließend sollen diverse Vorschläge zur Reform des strafrechtlichen 
Tatbestands des Parteiverrats nach § 356 StGB mit dem Ziel der Gewährleis-
tung von stärkerer Rechtssicherheit behandelt und diskutiert sowie schließlich 
dem Gesetzgeber entsprechende Empfehlungen unterbreitet werden.




